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Wichtige Rufnummern – Informationen E-Mail: info@frickingen.de
Internet: www.Frickingen.de

Tüftler Werkstatt Museum in Altheim 
Hauptstr. 1
Öffnungszeiten: 
Sonn-  und feiertags 10.30 – 12.00 Uhr
Bodensee-Obstmuseum in Frickingen 
Kirchstraße 9
Öffnungszeiten: 
Sonn-  und feiertags 10.30 - 12.00 Uhr
Gerber Museum zur Lohmühle in Leustetten
Dorfstr.  14
Öffnungszeiten:
Sonn- und feiertags 10.30 - 12.00 Uhr
Während der Corona Pandemie  
bleiben die Museen geschlossen 07554/983030
Naturerlebnisbad 
Leustetten  07554/9864717
Wirtschaftsförderung
Bodenseekreis GmbH, 
Marian Duram, Heiligenbreite 34,
88662 Überlingen Tel. 07551/9471937
Wasserversorgung 07554/471
Wassermeister Markus Unger 0171/2740014
Stromversorgung STADTWERK AM SEE  
Kundenberatung, Abrechnung kostenfrei  
 0800/505 2000 
Störfallnummer kostenfrei 0800/505 3333

Ärzte
Gemeinschaftspraxis Dr. Konrad Bäuerle &  
Julia Veil  07554/9865385
Hausärztlich internistische Praxis
Sylvain Behrenberg 07554/7939709
Dr. med. Frank Jürgensen  07554/2104455
Zahnarzt 
Dr. Moritz Geiger 07554/8501
Praxis für Ergotherapie 0171/8366209
Cornelia Christiana Winkler 07554/9600 
Reittherapie
Heidi Vogler, Reittherapeutin  0176/31763624 
Praxis für Psychotherapie   
Ruth-Anne Feinäugle 07554/9896482
Krankengymnastik
Physioteam Joos 07554/987199
Helge Weissenborn, Elke Gehrum-Bußmann
 07554/989552
Eurythmie Gerhild Bee  07554/9891914
Heileurythmie Praxis Geraldine Winter
 07554/8865
Heilpraktiker Clemens Steiner 07554/9872981
Heilpraktikerin/ 
Psychotherapie Mirjana Allweier 0172/3063584
Entspannungstherapie, Pädagogik 
Daniela Krumpak 07554/9879969
Atlasbehandlung  
Britta Hogg-Rechtsteiner     07554/987936
Logopädie
Hélène Mayer 07554 9897867

Tierarzt
Fleischbeschauer Dr. Stark 07553/8637
Tierarzt Dr. Stark 07553/8637
Tierarzt Dr. Merk, Frickingen 07554/226
Tierkörperbeseitigung, Orsingen 07774/93390

Apotheken
Salem
Ratsapotheke, Bahnhofstr. 1 07553/8773
Schlossseeapotheke  07553/8285600
Heiligenberg
Schlossapotheke 07554/250
Den jeweiligen Wochenend- bzw. Notdienst können Sie 
dem Wochenblatt und dem Südkurier entnehmen.

Notrufe
Polizei-Notruf 110
Salem 07553/82690
Überlingen 07551/8040

Rettungsdienst und Feuerwehr 112
Kommandant Josef Kessler 07554/276
 07554 / 990505

Rettungsdienst und Notarzt 112
Rettungsleitstelle und 
Krankentransport 19222

allg. ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Zahnärztl. Notfalldienst 01805/911620
(Festnetzpreis 14 ct/min., Mobilfunkpreise 

max. 42 ct/min; Bandansage

Soziale Dienste
Miteinander Bürger-Selbsthilfe
Frickingen e.V. (Anrufbeantworter)  07554/9830-50

Sozialstation Bodensee
Pflegestützpunkt Frickingen
Sprechzeiten im Rathaus: 
Montag und Mittwoch, 14 bis 16 Uhr
Telefon:  07554/9830-53

Generation 60+
Hr. Karl-Heinz Hofele 07554/8733

Freundeskreis Suchtkranke
Mimmenhausen, Kirchgasse 1
Dienstag 20.00 Uhr 0170/8074899
Heiligenberg 07554/8129

Hospizgruppe Salem 07553/6667

VdK-Ortsverband Frickingen & 
Kreisseniorenrat
Hans-Peter Kliemchen, Tel. + Fax 07554/8745

AWO Frauen- und Kinderschutzhaus
Beschützendes Haus Bodenseekreis
 07541/4893626

Sonstige Dienste/Einrichtungen

Kirchen
Kath. Pfarrbüro Frickingen 07553/91 99 44 23 
Fax  07553/ 91 99 44 48
Kath. Pfarramt Salem  07553/ 91 99 44 0 
Ev. Pfarramt Salem 07553 280
Fax: 07553 6408 

Schornsteinfeger
Mark Gruber  07552 / 3959300
Heiligenholz 11, Heiligenberg

Bestattungen:
Markus Allweier 07554/461

Dorfhelferinneneinsatzleitung
Jana Finsterwald 07554/983020
oder Heike Senger 07771/87591477

Postagentur in Altheim
Mo. + Di. + Do. + Fr. 14.00 – 16.30 Uhr
Mi. + Sa 09.00 – 11.30 Uhr
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Für den Anzeigenteil/Druck: Primo-Verlag  Anton Stähle GmbH & Co. KG, Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach, Tel. 07771/9317-11, 
Fax 07771/9317-40, E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, Homepage: www.primo-stockach.de

Gemeinde Frickingen, Kirchstraße 7
Bgm. Jürgen Stukle 07554/98300
Sekretariat 07554/98300
Standes- und Meldeamt 07554/983020
Bau- und Hauptamt 07554/983040
Kasse/Steueramt 07554/983060
Finanzverwaltung 07554/983070
Tourismus/Kultur 07554/983030
Fax: 07554/983012

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung:
Montag – Freitag 08.00 – 12.00 Uhr 
Montag 14.00 – 16.00 Uhr 
Mittwoch 14.00 – 18.00 Uhr

Sprechstunden des Bürgermeisters:
Montag – Freitag nach Terminabsprache

1. Bürgermeisterstellvertreter (privat)
Herr Walter Städele 07554/9566

2. Bürgermeisterstellvertreter (privat)
Herr Michael Baader 07554/9203 

Ortsvorsteherin Leustetten
Frau Antoinette Kieback
Sprechstunden:
nach telef. Vereinbarung. 07554/9651

Abwasserzweckverband:
Betriebsleiter
Heino Harmsen 07554/1260

Bauhof:
Bauhofleiter
Martin Barth 0151/18932775

Forstverwaltung:
Förster Walter Städele 07554/9223

Gemeindehallen
Benvenut-Stengele-Haus 07554/97165 
in Altheim
Hallenmeister Jürgen Rauscher  0176 / 85608807
Graf-Burchard-Halle 07554/14 47 
in Frickingen
Hallenmeister
Bernhard Maurer 0175/4642717
Altes Schulhaus
in Leustetten 07554/9651

Kinderbetreuungseinrichtungen/Schule
Kath. Kindergarten, 
Frickingen 07554/505
Kinderhaus 
Altheim 07554/8682
Waldorfkindergarten 07554/990859
Frickingen
Kinderkrippe Altheim 07554/9865675
Grundschule Frickingen 07554/8520
Familientreff
Fr. Monkos 07554/9898833
Tagesmüttervermittlung
Katarina Schulz 07553/7932

Müllabfuhr jeden Mittwoch im Wechsel, 
Biomüll/Restmüll siehe Abfuhrplan. 
Fragen zum Müll? 07541/2045199

Wertstoffhof in Frickingen:
Container für Altglas, Altpapier, Metall + Dosen 
Auch Anlieferung von Altkleidern möglich 
Öffnungszeiten:
Freitags 15.00 – 17.00 Uhr 
Samstags 09.00 – 12.00 Uhr
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Mitteilungen der Gemeinde

Der Familientreff lädt ein: 
Online-Kurs  I „Von Anfang an mit Spaß 
dabei - von der Brust-/Flaschenmilch zur 
B(r)eikost“ am Donnerstag, 22.04. um 
20.15 Uhr 
Die Ernährung im ersten Lebensjahr eines 
Kindes ist besonders und verdient große 
Sorgfalt.   Im Web-Seminar zeigt Ulrike Mai-
er, Referentin der Landesinitiative Bewusste 
Kinderernährung (BeKi) einen Fahrplan auf, 
der bei der Umstellung von der Brust-/Fla-
schenmilch hin zum Brei Hilfestellung gibt. 
Sie erhalten Anregungen für den Übergang 
zur Breikost, mit der Ergänzung von Finger-
food (baby led weaning), sowie viele prakti-
sche Tipps, wie Eltern die Ess- Entwicklung 
ihres Kindes positiv fördern können. 

Online-Kurs II „Das beste Essen für Klein-
kinder - von der Babykost zum Familien-
tisch“ am Dienstag, 27.04. um 20.15 Uhr 
Interessiert sich das Kleinkind langsam für 
„richtiges Essen“, so beginnt für Kind und Fa-
milie eine spannende Zeit. Im Web-Seminar 
gibt Ulrike Maier (BeKi) praktische Anregun-
gen und alltagsnahe Tipps, die den Übergang 
von der Babykost zum  Familientisch erleich-
tern. Darüber hinaus zeigt sie die vielfältigen 
Fördermöglichkeiten und Erfahrungen, die 
das Thema Essen und Trinken für das Kind 
bietet. „Essen am Familientisch“ ist ein span-
nendes und lohnendes Abenteuer für alle! 
Die Kurse sind einzeln buchbar. Die Teilnah-
me ist kostenfrei. 
Anmeldungen bitte per Mail bis zum 19.04. 
an Treffleitung Hannah Monkos: hannah.
monkos@bodenseekreis.de 
Der Kurs findet nur bei ausreichend Teilneh-
mern statt. 

Kommunale Test-Einrichtung 
in der Gemeinde Frickingen 
Die Landesregierung hat die Erweiterung 
der Teststrategie beschlossen. Dafür stellt 
das Land den Kommunen Testkits aus der 
Notreserve des Landes zur Verfügung. Diese 
Tests können die Kommunen zum einen für 
die zweimal wöchentlichen Angebotstes-
tungen für Lehrpersonal und Beschäftigte 
in Kindertageseinrichtungen nutzen. Außer-
dem haben die Kommunen die Möglichkeit, 
als zeitlich befristete kommunale Ergän-
zungsangebote für bestimmte Personen-
gruppen Teststellen einzurichten. 
Das ergänzende kommunale Testangebot 
richtet sich vorrangig an Personen, die bis-
lang keinen Testanspruch im Rahmen der 
Coronavirus-Testverordnung des Bundes 
hatten und keine Symptome haben. 
Dies sind insbesondere:
• in Kontakt mit hilfsbedürftigen Personen-

gruppen stehende Personen (z.B. pflegen-
de Angehörige, Haushaltsangehörige von 
Schwangeren, Angehörige von Personen, 
bei denen ein erhöhtes Risiko für einen 
schweren oder tödlichen Verlauf nach ei-
ner Infektion mit dem Coronavirus SARS-
Cov-2 besteht)

• Personen, die ein hohes Expositionsrisiko 
im beruflichen oder privaten Umfeld hat-
ten oder haben (z.B. mit Kindern, Jugend-
lichen und Familien im Rahmen der Hil-
fen zu Erziehung und in der Kinder- und 
Jugendarbeit Beschäftigte, Personen im 
öffentlichen Dienst wie Polizeibeamt/-
innen, Gerichtsvollzieher/-innen, Be-
schäftigte in Justizvollzugsanstalten, 
Beschäftigte im ÖPNV, Beschäftigte in 
kundenintensiven Bereichen der Verwal-
tung, Beschäftigte in Flüchtlingsunter-
künften) 

  
Wie schon berichtet, hat sich die Gemeinde 
Frickingen gemeinsam mit dem DRK Sale-
mertal dazu entschlossen, eine Teststelle in 
der Graf-Burchard-Halle einzurichten. 

Die Termine in den kommenden Tagen sind:
• Do. 08.04.2021
• Sa. 10.04.2021
• Di. 13.04.2021
• Do. 15.04.2021
• Sa. 17.04.2021
 
jeweils von 18.00 bis 21.00 Uhr 

Wenn Sie das kostenlose Angebot nutzen 
möchten, melden Sie sich bitte rechtzei-
tig vorher, spätestens bis 12.00 Uhr des 
jeweiligen Testtages, 
bzw. freitags bis 12.00 Uhr (sofern noch 
freie Termine zur Verfügung stehen), 
bei der Gemeindeverwaltung unter Tel. 
07554 9830-22 an. 

Das Angebot des Landes an die Kommunen 
ist zunächst befristet. Dies vor allem vor dem 
Hintergrund, dass der Bund in Kürze kosten-
lose Schnelltests zur Verfügung stellen wird 
und die ersten Zulassungen für Tests zur 
Selbstanwendung durch das Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte be-
reits erfolgt sind. 

Corona-Wochenrückblick und 
aktuelle Informationen 
Am Dienstagnachmittag, 6. April 2021 lag 
die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Boden-
seekreis seit Beginn der Pandemie bei 5.768. 
Als akute Infektionsfälle galten zu Wochen-
beginn 575 Personen. 42 Menschen wurden 
im Zusammenhang mit Covid-19 stationär 
in den Kliniken im Landkreis behandelt. 

In der zurückliegenden Woche (Montag, 
29. März bis einschließlich Sonntag, 4. April 
2021) sind dem Gesundheitsamt Bodensee-
kreis insgesamt 198 neue Corona-Infektions-
fälle gemeldet worden. In dieser Zeit wurde 
195 Mal eine Virusvariante (Mutation) labor-
diagnostisch nachgewiesen, insgesamt sind 
es Stand Dienstagnachmittag 613 bekannte 
Fälle. Es wurden zwei Todesfälle im Zusam-
menhang mit Covid-19 gemeldet. 

Der höchste 7-Tages-Wert je 100.000 Ein-
wohner lag in der zurückliegenden Woche 
bei 109 am Dienstag. Seit Freitag liegen 
die täglichen Inzidenzwerte durchgehend 
(einschließlich Montag, 5. April) unter dem 
Wert 100. Nach fünf Tagen in Folge unter 
100 ändert sich der Inzidenz-Status auf 
„über 50“ und es gelten ab dem Folgetag 
die Lockdown-Lockerungen entsprechend 
der aktuellen Corona-Verordnung des Lan-
des. Den aktuell gültigen Inzidenz-Status 
und einer Übersicht der geltenden Corona-
Schutzmaßnahmen gibt es auf 
www.bodenseekreis.de/corona. 

Im Bodenseekreis gelten aktuell ein Alko-
holverbot sowie eine Maskenpflicht an be-
stimmten öffentlichen Orten und Plätzen. 
Diese Regelungen gelten unabhängig von 
Inzidenz-Status unter oder über 100. Eine 
Übersicht der betreffenden Plätze und Orte 
gibt es unter: 
https://www.bodenseekreis.de/de/
aktuelles/artikel/2021/04/corona-
im-bodenseekreis-gilt-
alkoholverbot-und-maskenpflicht-an-
bestimmten-oeffentlichen-plaetzen/ 

Seit Beginn der Corona-Schutzimpfungen 
sind im Bodenseekreis insgesamt 22.369 
Impfdosen verabreicht worden, 4.657 davon 
als Zweitimpfung. 

In der laufenden Woche stehen rund 4.500 
Dosen für die Erst- und Zweitimpfung zur 
Verfügung. 

Eine Übersicht der aktuell gültigen Schutz-
maßnahmen, ein Link zu den Corona-Ver-
ordnungen des Landes sowie zur Zahlenta-
fel des Bodenseekreises gibt es unter 
www.bodenseekreis.de/corona 

Weitere Informationen zum Thema Corona 
sowie zur Corona-Impfung hat das Land-
ratsamt Bodenseekreis auf seiner Website 
zusammengestellt: 
www.bodenseekreis.de/corona 
www.bodenseekreis.de/corona-impfung 

Familientreff 
Frickingen     

GutscheinKarte 
für Einkaufs-Erlebnisse in Frickingen 
Die neue GutscheinKarte, die bisher bei 6 
Akzeptanzstellen in Frickingen eingelöst 
werden kann, ist im Rathaus Frickingen 
erhältlich. Es können Beträge zwischen 5 
und 150 EUR aufgeladen werden.
Bei Interesse bitten wir um telefonische 
Terminvereinbarung.

Weitere Informationen unter
www.frickingen.de/Gutscheinkarte 
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Corona: Bodenseekreis  
wieder ohne „Notbremse“ 
Im Bodenseekreis gilt ab Mittwoch (7. Ap-
ril 2021) der Inzidenz-Status „über 50“, also 
keine „Notbremse“ mehr. Damit sind die 
Lockdown-Lockerungen entsprechend der 
aktuell gültigen Corona-Verordnung des 
Landes wieder möglich. Insbesondere der 
Einzelhandel für den nicht-täglichen Bedarf 
kann mit Terminvereinbarungen (Click & 
Meet) arbeiten und bestimmte Kulturange-
bote sind wieder möglich. 
Das Landratsamt hat den Inzidenz-Status am 
Dienstagabend (6. April 2021) amtlich fest-
gestellt und auf seiner Internetseite bekannt-
gemacht, nachdem die 7-Tage-Inzidenz je 
100.000 Einwohner am fünften Tag in Folge 
unter dem Wert 100 lag. Ausschlaggebend 
dafür ist die Lagemeldung des Landesgesund-
heitsamts, die täglich am Abend veröffentlicht 
wird. Am 2. April lag der Wert mit 98,9 erstmals 
wieder unter 100, am 6. April lag er bei 84,1. 
Steigt der Wert wieder und liegt drei Tage in 
Folge über 100, greift nach einem Werktag 
Informationsvorlauf automatisch wieder die 
„Notbremse“. Nach Einschätzung des Ge-
sundheitsamts wäre ein spürbarer Anstieg 
des täglichen Inzidenzwerts in den kom-
menden Tagen keine Überraschung. Denn 
erfahrungsgemäß ist wegen geschlossener 
ärztlicher Praxen die Testhäufigkeit an Fei-
ertagen reduziert. Aufholeffekte an den Fol-
getagen verstärken diesen Effekt zusätzlich. 
Trotz der aktuell gelösten „Notbremse“ gelten 
im Bodenseekreis weiterhin ein Alkoholver-
bot und eine Maskenpflicht an bestimmten 
Orten und Plätzen. Diese Regelungen kann 
der Landkreis bereits ab einem Inzidenz-
Status „über 50“ treffen. Eine Übersicht der 
betreffenden Orte und Plätze gibt es hier: 
https://www.bodenseekreis.de/de/aktuelles/
artikel/2021/04/corona-im-bodenseekreis-
gilt-alkoholverbot-und-maskenpflicht-an-
bestimmten-oeffentlichen-plaetzen/ 
Den täglich gültigen Inzidenz-Status zeigt 
das Landratsamt jeweils aktuell unter 
www.bodenseekreis.de/corona 

Bild: Landratsamt Bodenseekreis
  

 
Frühjahrsarbeiten in vollem 
Gange: Auf Feld und Flur wird 
es daher eng 
Der Frühlingsanfang steht vor der Türe und 
die Landwirte im Land haben mit ihren Ar-
beiten auf Äckern und Wiesen begonnen. 
Auf Feld und Flur macht sich ein höheres 
Personenaufkommen seit vergangenem 
Jahr bemerkbar. Spaziergänger, Radfahrer, 
Freizeitsportler sowie Hundehalter suchen 
Erholung in der Natur. Gleichzeitig gehen 
die Landwirte ihrer Arbeit nach. 

Feld- und Wiesenwege haben viele Funktio-
nen. Für die Landwirte führen diese in ers-
ter Linie zu ihren Arbeitsplätzen, auf denen 
sie regionale Lebensmittel und Futter für 
ihre Tiere erzeugen. Vor allem bei schönem 
Wetter ist in der Landwirtschaft viel zu tun, 
auch am Wochenende. Die Maschinen sind 
breit und schwer zu manövrieren, Freizeit-
sportlern oder Spaziergängern fällt es leich-
ter, auf den Randstreifen auszuweichen. 
Parkende Fahrzeuge erschweren ebenfalls 
das Durchkommen. Wir appellieren daher, 
auf die Beschilderung ‚Landwirtschaftlicher 
Verkehr frei‘ zu achten – solche Wege dürfen 
nach Straßenverkehrsordnung von privaten 
Fahrzeugen nicht befahren werden. 
Landwirtschaftlich genutzte Flächen dürfen 
laut Landesnaturschutzgesetz während der 
Nutzzeit nicht betreten werden. Dies ist in 
der Regel die Zeit zwischen Saat und Ernte, 
bei Grünland ist es die Zeit des Aufwuchses 
und der Beweidung, also der Zeitraum zwi-
schen Anfang März und Ende Oktober. Die-
ses Betretungsverbot gilt auch für Hunde. 
Egal ob die Flächen eingezäunt sind oder 
nicht, das widerrechtliche Betreten kann 
ernste Schäden an den Pflanzen verursachen. 
Dies gilt insbesondere für Wiesen, die als Fut-
tergrundlage vor allem für Milchviehbetriebe 
existenziell sind. Das Gras wird zertreten, kann 
schlecht gemäht werden, die Futterqualität 
für Rind oder Pferd leidet darunter. Äcker und 
Wiesen sind zudem Lebensräume für zahlrei-
che Wildtiere. Darüber hinaus ist im Landes-
waldgesetz geregelt, dass Radfahren und Rei-
ten nur auf geeigneten Wegen und Straßen 
erlaubt ist, die eine Mindestbreite von zwei 
Metern aufweisen. Auf nicht offiziell ausge-
wiesenen Trassen im Wald sowie abseits der 
Wege sind diese Aktivitäten verboten. 
Frei laufende Hunde können Weidetiere in 
Panik versetzen und Wildtiere sowie Vögel 
aufschrecken. Lassen Sie daher Ihren Hund 
bitte nicht einfach frei stöbern, sondern füh-
ren Sie ihn an der Leine. Bitte lassen Sie Ihren 
Vierbeiner nicht auf bestellten Ackerflächen 
oder Wiesen rennen. Zudem sind Wiesen 
und Felder keine Müllhalden. Weggeworfe-
ne Flaschen, vergessenes Hundespielzeug, 
Scherben oder Dosen können ins Futter von 
Nutztieren gelangen und die Tiere lebensge-
fährlich verletzen. Außerdem können diese 
Gegenstände teure Schäden an Maschinen 
verursachen. Entsorgen Sie deshalb Abfälle 
in öffentlichen Mülleimern oder zu Hause. 
Für ein rücksichtsvolles Miteinander anstatt 
Anfeindungen. Kreisbauernverband 
Tettnang e.V. 

   

Amtliche  
Bekanntmachungen

Sitzung des Gemeinde- 
verwaltungsverbandes 
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
zu der am Montag, 12.04.2021 stattfinden-
den öffentlichen Sitzung des Gemeinde-
verwaltungsverbandes in den Sitzungs-
saal, Rathaus Salem, Am Schlosssee 1, 88682 
Salem laden wir Sie hiermit herzlich ein. 

Die Sitzung beginnt um 17:00 Uhr und 
hat folgende  
Tagesordnung 
1.  Aufstellungsbeschluss für die 15. Än-

derung des Flächennutzungsplans des 
GVV Salem, Frickingen, Heiligenberg 
„PV Hofgut Rickertsreute“ in Heiligen-
berg sowie Beschluss über die frühzei-
tige Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Behörden  

2.  Beschluss über die Haushaltssatzung 
und den Haushaltsplan 2021 

 
Manfred Härle 
Bürgermeister 
 

  
Bekanntmachung zur  
öffentlichen Auslegung  
zur Änderung des Flächen- 
nutzungsplanes im Bereich 
des vorhabenbezogenen  
Bebauungsplanes  
„PV Hofgut Rickertsreute“,  
Gemeinde Heiligenberg 
Die Verbandsversammlung des Gemein-
deverwaltungsverbands Salem hat in ihrer 
öffentlichen Sitzung am 12.04.2021 den Ent-
wurf zur Änderung des Flächennutzungs-
planes im Bereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „PV Hofgut Rickertsreu-
te“   mit Begründung in der Fassung vom 
12.02.2021 gebilligt und für die öffentliche 
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt. 
Das Änderungsgebiet liegt nordöstlich 
des Teilorts Rickertsreute und umfasst das 
Grundstück mit der Fl.-Nr. 1201 (Teilfläche). 
Der räumliche Geltungsbereich ist im abge-
bildeten Lageplan dargestellt 
Der Entwurf mit Begründung in der Fassung 
vom 12.02.2021 und die nach Einschätzung 
des Gemeindeverwaltungsverbands we-
sentlichen, bereits vorliegenden umweltbe-
zogenen Stellungnahmen liegen in der Zeit 
vom 23.04.2021 bis 24.05.2021 im Rathaus 
der Verbandsgemeinden Frickingen/ Heili-
genberg/ Salem 
-   Salem, Rathaus, 2. OG, Zimmer 2.13,  

Am Schlosssee 1,  
88682 Salem-Mimmenhausen 

-   Heiligenberg, Rathaus, Zimmer Nr. 5, 
Schulstr. 5, 88633 Heiligenberg 

-   Frickingen, Rathaus, Zimmer Nr. 2,  
Kirchstr. 7, 88699 Frickingen 

während der allgemeinen Öffnungszeiten 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 

Aufgrund der aktuellen Situation ist der 
Haupteingang des Rathauses voraussicht-
lich nicht über den gesamten oben genann-
ten Zeitraum frei zugänglich. Es wird jedoch 
davon ausgegangen, dass der Dienstbetrieb 
der Gemeindeverwaltung über diesen Zeit-
raum aufrechterhalten bleibt, so dass die 
Einsichtnahme in die ausgelegten Planun-
terlagen gemäß § 3 Abs. 2 PlanSiG nach vor-
heriger terminlicher Absprache mit den Mit-
arbeitern der Abteilung Bauverwaltung der 
Gemeinde Frickingen/ Heiligenberg/ Salem
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• Salem, Herr Dürrhammer unter der Tel.
Nr.07553-82351 oder per Email marc.du-
errhammer@salembaden.de

• Heiligenberg, Herr Lehmann unter der Tel.
Nr. 07554-998318 oder per Email denis.
lehmann@heiligenberg.de

• Frickingen, Herr Vollstädt unter der Tel.Nr. 
07554 983040 oder per Email markus.voll-
staedt@frickingen.de

 
möglich ist. 

Bei Einsichtnahme im Rathaus bitten wir 
folgendes zu beachten: Kommen Sie nur 
in Begleitung von Personen ihres eigenen 
Haushaltes. Beim Betreten des Rathauses 
muss ein Mund-Nase-Schutz getragen wer-
den. Auf das Einhalten eines Mindestab-
stands von 1,50 m zu anderen Personen, ist 
zu achten. 
Ergänzend zur öffentlichen Auslegung kann 
der Entwurf mit Begründung in der Fassung 
vom 12.02.2021 und den nach Einschätzung 
der Gemeinde wesentlichen, bereits vorlie-
genden umweltbezogenen Stellungnah-
men unter folgender Adresse im Internet 
eingesehen werden: 
https://www.salem-baden.de/de/
leben-wohnen/bauen-wohnen/
bauleitplaene-im-beteiligungsverfahren 

https://www.heiligenberg.de/de/
buerger/rathaus-service/
bauleitplaene-im-beteiligungsverfahren 
  
https://www.frickingen.de/de/
bildung-leben-wohnen/bauen-wohnen/
bebauungsplaene-im-verfahren/ 

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
wird eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 
BauGB durchgeführt. Im Rahmen der Be-
gründung zum Entwurf wird ein Umweltbe-
richt gem. § 2a Nr. 2 BauGB dargelegt. 
Eine Umweltverträglichkeits-Prüfung im 
Sinne des Gesetzes zur Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) ist nicht erforderlich. 

Folgende Arten umweltbezogener Informa-
tionen sind verfügbar und werden mit aus-
gelegt: 
Umweltbericht in der Fassung vom 
12.02.2021 (Ausführungen zu den The-
men: Kurzdarstellung des Inhaltes und der 
wichtigsten Ziele des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes; Beschreibung der Ziele 
des Umweltschutzes aus anderen Planun-
gen, die sich auf den Planbereich beziehen 
(Regionalplan; Flächennutzungsplan; Na-
tura 2000-Gebiete; weitere Schutzgebiete/
Biotope); Beschreibung und Bewertung der 
Umweltauswirkungen auf der Grundlage 
der Umweltprüfung; darin die Bestandsauf-
nahme sowie Prognose über die Entwick-
lung des Umweltzustandes bei Nicht-Durch-
führung bzw. Durchführung der Planung 
und deren Umweltauswirkungen auf die 
Schutzgüter Arten und Lebensräume; Biolo-
gische Vielfalt; Boden, Geologie und Fläche; 
Wasser; Klima/Luft, Erhaltung der bestmög-
lichen Luftqualität; Landschaftsbild; Mensch 
und Kulturgüter sowie eine Beschreibung 
der Wechselwirkungen zwischen den zuvor 
genannten Schutzgütern. Bewertung bei 

Durchführung der Planung von Wasser-
wirtschaft; Emissionen von Schadstoffen, 
Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und 
Strahlung sowie der Verursachung von Be-
lästigungen; Abfälle und ihre Beseitigung 
und Verwertung; eingesetzte Techniken und 
Stoffe; menschliche Gesundheit, das kul-
turelle Erbe oder die Umwelt; Erneuerbare 
Energien. 

Beschreibung der Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Ausgleich der 
Auswirkungen/Abarbeitung der Eingriffs-
regelung. Beschreibung anderweitiger Pla-
nungsmöglichkeiten und der erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen, die auf Grund 
der Anfälligkeit der nach dem vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan zulässigen Vorha-
ben für schwere Unfälle oder Katastrophen 
zu erwarten sind. 
Beschreibung der geplanten Maßnahmen 
zur Überwachung der erheblichen Auswir-
kungen auf die Umwelt bei Durchführung 
der Planung. Beschreibung der wichtigsten 
Merkmale der verwendeten technischen 
Verfahren bei der Umweltprüfung sowie 
Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der 
Zusammenstellung der Angaben aufgetre-
ten sind). 

Ergebnisvermerk vom 08.10.2020 (ergänzt 
am 20.10.2020) des Behördenunterrich-
tungs-Termins gem. § 4 Abs. 1 BauGB am 
30.09.2020 im Landratsamt Bodenseekreis, 
Friedrichshafen, mit umweltbezogenen 
Stellungnahmen des Regierungspräsidiums 
Tübingen (zur Vermeidung einer Gefähr-
dung der Verkehrssicherheit auf der Landes-
straße durch mögliche Blendwirkungen der 
PV-Anlagen), des Landratsamtes Bodensee-
kreis, SG Planungsrecht (zur notwendigen 
Änderung des Flächennutzungsplanes und 
zur Nutzung der „Hinweise zum Ausbau 
von Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ des 
Ministeriums für Umwelt, Klima und Ener-
giewirtschaft Baden-Württemberg), des SG 
Verkehrssicherheit (zur Vermeidung einer 
Gefährdung der Verkehrssicherheit auf der 
Landesstraße durch mögliche Blendwirkun-
gen der PV-Anlagen und zur Durchführung 
einer Sichtbarkeitsanalyse zur Bewertung 
der möglichen Blendwirkungen), des SG 
Landwirtschaft (zur Flächenverfügbarkeit, 
zur landwirtschaftlichen Bedeutung des 
Plangebietes, zur nicht benötigten Prüfung 
von Alternativen und zur möglichen Ein-
stufung der überplanten Flächen als „be-
nachteiligtes Gebiet“), des SG Bodenschutz 
(zum Ausmaß der Erdbewegungen, zur ver-
botenen Ebnung der Flächen, zum notwen-
digen Ausgleich der Beeinträchtigungen 
des Bodens, zu Bodenversiegelungen und 
zur Nutzung der Fläche als Weide), des SG 
Brandschutz (zur Bereitstellung einer aus-
reichenden Löschwasserversorgung und 
zu den Erfordernissen bei der Anlegung 
eines Löschwasserteiches), des SG Natur- 
und Artenschutz (zu den Ergebnissen der 
durchgeführten artenschutzrechtlichen 
Relevanzbegehung, der vermeidbaren 
Beeinträchtigung des Rotmilans durch 
Bauzeitenregelungen, der notwendigen 
Nachkartierung zur Vermeidung möglicher 
Beeinträchtigungen der Feldlerche, zum 

notwendigen Ausgleich der Beeinträch-
tigungen des Landschaftsbildes und der 
Möglichkeit zum Ausgleich der Beeinträch-
tigungen direkt auf der Fläche), des SG Forst 
(zur Aufrechterhaltung der Zugänglichkeit 
zum östlich angrenzenden Wald, zur Klä-
rung der Einhaltung eines Waldabstandes 
von 30 m und zur Beteiligung der höheren 
Forstbehörde). 

Umweltbezogene Informationen aus der 
frühzeitigen Behördenunterrichtung gem. 
§ 4 Abs. 1 BauGB mit schriftlichen Stellung-
nahmen des Regierungspräsidiums Tübin-
gen (zu den Belangen der Raumordnung, 
zu erneuerbaren Energien und zum Klima-
schutz, zu den Belangen der Landwirtschaft, 
zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen 
auf den Verkehr der Landesstraße durch 
Blendschutz und zu den Belangen des Na-
turschutzes insbesondere zur möglichen 
Beeinträchtigung von Rotmilanen und Feld-
lerchen), des Landesamtes für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau im Regierungsprä-
sidium Freiburg (zu geotechnischen Hin-
weisen, zur Lage des Plangebietes im Ver-
breitungsbereich quartärer Lockergesteine 
und allgemeine Hinweise zu geologischen 
Daten), des Regierungspräsidiums Freiburg, 
Höhere Forstbehörde (zur Nicht-Betrof-
fenheit von Wald oder Waldbiotopen, zum 
Status des östlich angrenzenden Walds als 
„Bodenschutzwald“, zur möglichen Beschat-
tung der Solar-Module durch diesen und zur 
Aufrechterhaltung der Bestockung dieser 
Waldflächen), des Landesamts für Denkmal-
pflege im Regierungspräsidium Stuttgart 
(zur Bau- und Kunstdenkmalpflege, zur ar-
chäologischen Denkmalpflege, zum fach-
gerechte Umgang während der Bauarbeiten 
und zum Vorgehen bei archäologischen Ent-
deckungen), des Landratsamtes Bodensee-
kreis (zu den Belangen des Brandschutzes 
und zur Vermeidung von Beeinträchtigun-
gen des Straßenverkehrs durch Blendschutz) 
und der Naturschutzverbände „Naturschutz-
bund Deutschland“ (NABU), „Bund für Um-
welt und Naturschutz Deutschland“ (BUND) 
und der im „Landesnaturschutzverband“ 
(LNV) zusammengeschlossenen Verbände 
(zur dezentralen Stromversorgung, zur Be-
fürwortung klimaneutraler Energiequellen, 
zur regionalen Bedeutung der Gewinnung 
von Sonnenenergie im Bodenseekreis, zum 
Beitrag der geplanten PV-Anlage zur not-
wendigen Energiewende im Bodenseekreis, 
zum artenschutzrechtlichen Kurzbericht, 
zur möglichen Steigerung der Biodiversität 
im Rahmen der Planung, zur Etablierung ei-
ner artenreichen Wiese unterhalb der Solar-
Module sowie Empfehlungen für deren na-
turschutzfachlichen Pflege, zur Einhaltung 
eines Abstandes zwischen Zaun und Erdbo-
den zur Aufrechterhaltung der Durchgän-
gigkeit für Wildtiere und zur Begrünung des 
Zaunes mit für Vögel bedeutsamen Dorn-
sträucher). 

Artenschutzrechtlicher Kurzbericht des Büro 
Sieber in der Fassung vom 31.08.2020 (zum 
Vorkommen artenschutzrechtlicher Arten 
und notwendigen artenschutzrechtlichen 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men). 
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Stellungnahmen können während der Aus-
legungsfrist schriftlich oder mündlich abge-
geben werden. Stellungnahmen, die nicht 
rechtzeitig abgegeben worden sind, können 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB bzw. § 4a Abs. 6 BauGB 
bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben. 

Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 

1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetztes 
ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 

7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
mit allen Einwendungen ausgeschlossen, 
die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht 
oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können. 
Parallel mit der Auslegung findet die Einho-
lung der Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 4 Abs. 2 BauGB auf Grund von § 4a Abs. 2 
BauGB statt. 
  
Salem, 13.04.2021   
Bürgermeister Manfred Härle 
Verbandsvorsitzender 
 
  

Wirtschaftsförderung 
Bodenseekreis    

GründungsKompass  
Bodensee: Finanzierungs-  
und Fördermöglichkeiten 
Dritter Vortrag in der Seminarreihe der Wirt-
schaftsförderung Bodenseekreis 
Die Seminarreihe GründungsKompass Bo-
densee geht in die dritte Runde. Im Online-
Seminar am 14. April von 17.00 bis 18.30 
Uhr wird der Investitions- und Rentabilitäts-
plan betrachtet – ein wichtiges Thema für 
alle Gründungsinteres sierte. Der erfahrene 
Bankberater Walter Ege gibt auch Tipps und 
Hilfestellungen zur Liquiditätsplanung. Die 
sechsteilige, kostenfreie Seminarreihe der 
Wirtschaftsförde rung Bodenseekreis GmbH 
(WFB) gibt Orientierung auf dem Weg in die 
Selbststän digkeit. Der Einstieg ist jederzeit 
möglich. Es können auch einzelne Veranstal-
tungen gebucht werden. 
Wer über eine Existenzgründung nach-
denkt, muss sich über viele Themenbereiche 
informieren. Orientierung gibt die sechs-
teilige Seminarreihe GründungsKompass 
Bodensee der WFB. Im dritten Teil steht am 
14.04.2021 um 17 Uhr das Thema „Finan-
zierung“ im Mittelpunkt. Wer beabsichtigt, 
ein Unternehmen zu gründen, muss die Fi-
nanzierung seines Vorhabens sicherstellen 
und dafür sorgen, laufende Ausgaben zu 
decken. „Doch es muss nicht alles mit Ei-
genmitteln gestemmt werden. Für Existenz-
gründende stehen verschiedene Fördermit-
tel in Form von Krediten und Zuschüssen 
zur Verfügung“, informiert Manuel Sitta, 
Kaufmännischer Leiter der WFB, ratsuchen-
de Gründerinnen und Gründer in persönli-
chen Gesprächen. Der Referent Walter Ege, 
Mitglied bei Senioren der Wirtschaft Arbeits-
kreis e.V. Baden-Württem berg, betrachtet im 
Rahmen seines interaktiven Vortrages den 

Investitions- und Rentabilitätsplan. Aus sei-
ner langjährigen Berufserfahrung im Finanz-
bereich gibt er zudem praktische Tipps und 
Hilfestellungen zur Liquiditätsplanung. 

Über die Seminarreihe 
Gründungskompass Bodensee 
Der GründungsKompass Bodensee ist eine 
Seminarreihe für Gründungsinteressier-
te. Sechs kostenfreie Vorträge beinhalten 
Tipps und Tricks aus Theorie und Praxis. 
Im Austausch mit Experten und weiteren 
Gründungsinteressierten können eigene 
Ideen weiterentwickelt und Fragen geklärt 
werden. Bei Teilnahme an mindestens vier 
Ver anstaltungen wird eine Bescheinigung 
ausgestellt, welche im Rahmen des Grün-
dungsprozesses Verwendung finden kann. 
Es können auch einzelne Termine besucht 
werden. Weitere Veranstaltungen finden im 
Zeitraum vom 05. Mai bis 10. Juni statt. 
Weitere Informationen und kostenfreie 
Anmeldung in der Rubrik Veranstaltungen 
unter: wf-bodenseekreis.de. Der Einwahl-
Link (WebEx) wird rechtzeitig vor Veranstal-
tungsbeginn versendet. Fragen dürfen ger-
ne vorab eingesendet werden. 
Referent:  Walter Ege, Senioren der 

Wirtschaft Arbeitskreis e.V. 
Baden-Württemberg 

Datum:  14.04.2021 
Uhrzeit:  17.00 Uhr 
Ort:  Online (WebEx) 
Veranstalter:  Wirtschaftsförderung Boden-

seekreis GmbH 
  
Weitere Informationen und kostenfreie 
Anmeldung unter Rubrik Veranstaltun-
gen: wf-bodenseekreis.de 
Der Einwahl-Link wird rechtzeitig vor Veran-
staltungsbeginn versendet. 
Fragen dürfen gerne vorab eingesendet 
werden. 
  
Weitere Informationen erhalten Sie von: 
Wirtschaftsförderung 
Bodenseekreis GmbH 
Regina Schlecker 
Veranstaltungen und Projekte 
Leutholdstraße 30 
88045 Friedrichshafen 
T: +49 7541 38588-60 
F: +49 7541 38588-33 
E-Mail: schlecker@wf-bodenseekreis.de 
www.wf-bodenseekreis.de 

  

Die Vereine berichten

Sommerlager 2021
Aufgepasst! Dieses Jahr findet wieder unser 
jährliches Sommerlager für alle Kinder und 
Jugendlichen ab 9 Jahren statt. Natürlich 
dürft ihr euch auch anmelden, wenn ihr 
nicht zu unseren wöchentlichen Gruppen-
stunden kommt. Wir freuen uns immer über 
neue Gesichter!

Wir werden vom 03.08.2021 bis zum 
12.08.2021 zehn tolle und ereignisreiche 
Tage am Alpsee auf dem Gschwender Hof 
verbringen.
Die Anmeldung erfolgt dieses Jahr digital 
über unsere Homepage.
Scannt dafür einfach den 
nebenstehenden QR-
Code oder besucht uns auf 
unserer Website: 
https://linktr.ee/
kjg_frickingen  

Falls Ihr Fragen habt kontaktiert uns ger-
ne per E-Mail: kjg-frickingen@web.de 
Wir freuen uns auf euch und eine tolle Zeit! 

  

 

Der Ortsverband informiert: 
DRV-Tipp: Jahresmeldung 
für 2020 prüfen! 
Im Laufe des ersten Quartals 2021 sollten 
Beschäftigte von ihren Arbeitgebern die 
Jahresmeldung für 2020 bekommen, infor-
mierte kürzlich die Deutsche Rentenversi-
cherung Baden-Württemberg (DRV). Aus 
dieser Jahresmeldung geht hervor, wie lan-
ge die Arbeitnehmer beschäftigt waren und 
was sie verdient haben. „Sie ist ein wichti-
ges Dokument für die Rentenversicherung, 
weil aus diesen Daten die spätere Rente 
berechnet wird“, so die DRV. Sie rät daher, 
alle Angaben genau zu prüfen und die Jah-
resmeldung gut aufzubewahren. Wichtig 
seien Name, Geburtsdatum, Anschrift, Versi-
cherungsnummer, Dauer der Beschäftigung 
und Bruttoverdienst. „Wer Fehler entdeckt, 
sollte sich umgehend an den Arbeitgeber 
oder die Krankenkasse wenden und die 
Jahresmeldung berichtigen lassen“, betonte 
die Deutsche Rentenversicherung Baden-
Württemberg. Denn fehlerhafte Angaben 
könnten bares Geld kosten und eine zügige 
Berechnung der späteren Rente erschweren. 
  
Große VdK-Pflegestudie startet im April 
Die Herausforderungen der ambulanten 
Pflege sichtbar machen. Das bezweckt die 
große VdK-Pflegestudie, die am 1. April 
startet. In Baden-Württemberg leben gut  
470 000 pflegebedürftige Menschen. 80 
Prozent von ihnen werden zuhause ge-
pflegt. Wie sieht diese ambulante Pflege 
konkret aus? Wie klappt das Zusammenspiel 
von Pflegediensten und pflegenden Ange-
hörigen? Wie bewältigen die Menschen die-

KjG 
Frickingen - Altheim

VDK 
Ortsverband Frickingen
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se Herausforderungen? Wo hapert es? Um 
solche Fragen geht es bei der Pflegestudie 
des VdK Deutschland in Kooperation mit der 
Universität Osnabrück. Durch ihre anonyme 
Mitwirkung vom 1. April bis 9. Mai 2021 kön-
nen Bürger dazu beitragen, dass die ambu-
lante Pflege greifbar wird, konkrete Leistun-
gen ebenso wie Probleme sichtbar werden 
und zugleich Reformanstöße erfolgen kön-
nen. Zum Online-Fragebogen geht es über 
www.vdk.de/pflegestudie. Dort werden 
auch die wesentlichen Fragen zur Studie 
beantwortet. Beteiligen können sich nicht 
nur Pflegebedürftige und pflegende Ange-
hörige sondern auch Personen, die (noch) 
keine eigenen Erfahrungen mit der Pflege 
zuhause haben. 
  
Seriöse Gesundheitsinformationen 
im Internet 
Tipps, worauf man in puncto Seriosität bei 
Gesundheitsinformationen im Netz achten 
sollte, gibt die VdK Patienten- und Wohnbe-
ratungsstelle Baden-Württemberg: So sollten 
die Infos aktuell und von erwiesenen Exper-
ten verfasst sein. Die Internetseite müsse ein 
Impressum haben, aus dem der Verfasser her-
vorgeht. Vertrauenswürdig seien Anbieter, die 
keine geschäftlichen Interessen verfolgen, wie 
medizinische Fachgesellschaften, Universitä-
ten, gemeinnützige Stiftungen oder Einrich-
tungen des öffentlichen Gesundheitswesens. 
Werbung müsse erkennbar sein. Die VdK-Pa-
tientenberatung rät auch zum Blick auf HON-
Siegel oder afgis-Zertifikat. Beide Prüfsiegel 
kennzeichneten qualitativ hochwertige Web-
sites. Verlässlich seien beispielsweise: www.
gesundheitsinformation.de. Anbieter ist das 
unabhängige Institut für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). 
Dank einer VdK-BW-Kooperation mit IQWiG 
kann man mehr als 500 geprüfte Gesundheits-
themen auch über www.vdk-bawue.de aufru-
fen. Ebenso seriös seien www.patienten-infor-
mation.de (Anbieter: Ärztliches Zentrum für 
Qualität in der Medizin/ÄZQ), www.gesund.
bund.de vom Bundesgesundheitsministeri-
um, www.krebsinformationsdienst.de (Anbie-
ter: Deutsches Krebsforschungszentrum). 
 
  

Kirchliche Nachrichten

Kath. Seelsorgeeinheit  
Salem-Heiligenberg 
Gottesdienste 
Samstag, 10. April - Vorabend zum 2. 
Sonntag der Osterzeit -  
18:00 Uhr Mimmenhausen Hl. Messe
(Friedrich Fitz und verstorbene Angehörige; 
Christel Knaus; Günther Hellstern)  

Sonntag, 11. April - 
2. Sonntag der Osterzeit - 
09:15 Uhr Münster Hochamt
(für die Pfarrgemeinden, Kurt Allgaier, Ange-
lo; Erich Buder; Ursula Goodwin; Erwin Pohl 
und verstorbene Angehörige)  
10:45 Uhr Röhrenbach Hl. Messe
(Rosa Biller und verst. Angehörige; Jahrtags-
messe für Angelika Rock)  

11:15 Uhr Neufrach Hl. Messe
(Zu Ehren des heiligen Josef; in einem be-
sonderen Anliegen; Gero Dreher)  
18:00 Uhr Frickingen Hl. Messe
(Rosa und Simon Amann; Herbert Ermler; 
Josef Bosch)  

Dienstag, 13.04. - Hl. Martin I. -  
17:15 Uhr Leutkirch Rosenkranz  
18:00 Uhr Leutkirch Hl. Messe im Anschluss 
“einfach nur beten” bis 19:30 Uhr  
19:00 Uhr Frickingen Hl. Messe
  
Mittwoch, 14.04.  
19:00 Uhr Beuren Hl. Messe  

Donnerstag, 15.04.  
17:45 Uhr Röhrenbach Eucharistische Anbe-
tung 
18:00 Uhr Weildorf Hl. Messe
(Klaus Härdt, Gérard Koenig )  

Freitag, 16.04.  
17:00 Uhr Altheim Hl. Messe  
18:15 Uhr Münster Vesper  
19:00 Uhr Röhrenbach Hl. Messe  
    
Bitte beachten:
• Änderungen der Gottesdienstordnung 

sind aufgrund der Pandemielage möglich, 
bitte verfolgen Sie die Pressemitteilungen 
hierzu

• Es gelten die bisher gültigen Hygienere-
geln inkl. Verwendung des Kontaktformu-
lares

   
Termine und Hinweise aus 
unseren Pfarrgemeinden 
Kirche auf der Landesgartenschau 
Überlingen 
Unter dem Motto „Liebe – Glaube – See“ 
sind die christlichen Kirchen auf der Landes-
gartenschau präsent. Zum ersten Mal findet 
eine Landesgartenschau am Bodensee statt 
und da darf ein „Kirchenschiff“ nicht fehlen. 
An der Landestelle Überlingen-West wird es 
liegen und zu einem bunten Programm ein-
laden. Außerdem ist auf dem Kirchenschiff 
ein kleines Café geplant, das zum Innehalten 
einlädt. 
Der Countdown zur Eröffnung läuft. Des-
halb möchten wir unser Programm vervoll-
ständigen und suchen noch Mitarbeitende:
• Menschen, die eine Andacht gestalten 

würden
• Gruppen, die sich vorstellen möchten
• Ansprechpersonen für die Besuchenden 

im Präsenzdienst.
 
Über die Homepage der Kirchen auf der Lan-
desgartenschau (kirche-lgs.de) kann gerne 
Kontakt aufgenommen werden. 

Kurzbericht über online Klausur 
des Pfarrgemeinderates: 
Am 13.03.2021 trafen sich die Pfarrgemein-
deräte zu einer halbtägigen Klausurtagung 
per Videokonferenz. Nach der konstituie-
renden Sitzung waren viele Sachthemen zu 
beraten, so dass das Kennenlernen und der 
Austausch viel zu kurz kam. Deshalb hatte 
die Klausurtagung neben der Beratung über 
die Fortschreibung der Pastoralkonzeption 
ausschließlich das Ziel des Kennenlernens 

und des Austausches. Wir wollten vonein-
ander wissen, wie es uns in dieser Zeit geht 
und welche Gedanken uns ein Jahr später 
(ohne Corona) beschäftigen werden. Die 
Klausurtagung endete mit einer Andacht. 
Alle waren sich einig, dass diese Treffen wie-
derholt werden sollen. Wir danken Verena 
Kreutter für die Moderation. 
(Bericht: Hilde Schlegel) 

Öffnungszeiten der Pfarrbüros 
Homepage www.kath-salem.de 
Pfarrbüro Salem,   Tel. 0 75 53/91 99 44-0, 
Mail: pfarrbuero.salem@kath-salem.de 
Mo 14:00 – 17:00 Uhr 
Di 11:00 – 12:00 Uhr 
und  14:00 – 18:00 Uhr 
Do 08:00 – 12:00 Uhr 
und 14:00 – 17:00 Uhr 
Fr 08:00 – 12:00 Uhr 

Pfarrbüro Frickingen, 
Mail: pfarrbuero.frickingen@kath-salem.de 
Tel.: 0 75 53/91 99 44- 23 
und Tel.: 0 75 53/91 99 44-22 
Di 08:00 – 09:00 Uhr 
Mi 14:00 – 17:00 Uhr 
Fr 08:00 – 12:00 Uhr 

Pfarrbüro Röhrenbach,  
Tel: 0 75 53/91 99 44-22 
Mail: pfarrbuero.frickingen@kath-salem.de 
Geöffnet nur mit vorheriger Terminabsprache 

Seelsorgeteam: 
Pfarrer Peter Nicola, Dekan 
Tel.: 0 75 53/91 99 44-10, 
E-Mail: dekan.nicola@kath-salem.de 

Pfarrer Volker Blaser, Kooperator  
Tel.: 0 75 53/91 99 44-11 
E-Mail: pfarrer.blaser@kath-salem.de 

Verena Kreutter, Pastoralreferentin 
Tel:07553/91 99 44-14 
E-Mail: 
pastoralreferentin.kreutter@kath-salem.de 
  

 

Bücherei St. Peter und Paul 
Ab Sonntag wieder geöffnet!
Ab Sonntag, 11. April wird die Bücherei wie-
der geöffnet. Vormerkungen und Wünsche 
für ein Überraschungspaket bitte bis spätes-
tens Freitag, 9. April abgeben. Später einge-
hende Aufträge sind möglicherweise erst bis 
Dienstag zusammengepackt. Ein Betreten 
der Bücherei richtet sich nach der Inzidenz: 
Zwischen 50 und 100 dürfen Personen eines 
Haushaltes für kurze Zeit in die Bücherei. 
Wegen der Schwankungen empfehlen wir 
aber weiterhin die Reservierung und Abho-
lung von fertig zusammengestellten Medien. 
 
Bücherei „Click & Collect“
Click & Collect funktioniert in der Bücherei 
so: Vormerkungen idealerweise über den 
Online-Katalog der Bücherei: Unter www.
bibkat.de/salem-neufrach erfolgt das Ein-
loggen mit der Lesernummer und dem dort 
beschriebenen Passwort. Bei Problemen 
wenden Sie sich am besten telefonisch an 
Gertrud Schied 07553-8425.
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Gezielte Suche im Katalog (zum Beispiel 
nach neuen Medien) über das Feld „weite-
re Suchoptionen“. Ob ein Medium gerade 
ausleihbar ist wird farblich dargestellt: Rot 
momentan ausgeliehen, gelb für vorge-
merkt und grün für ausleihbar. Falls Sie der 
Funktion „Ausleihhistorie“ in der Bücherei 
zugestimmt haben, erkennen Sie an einem 
Häkchen, ob Sie dieses Medium schon ein-
mal hatten. Was Sie sich aussuchen wird in 
der Bücherei für Sie zur Abholung während 
der nächsten Öffnungszeit bereit gelegt, 
allerdings nicht am selben Tag. Wir bieten 
auch an, Ihre Auswahl per E-Mail Bueche-
rei-St-Peter-und-Paul@gmx.de oder te-
lefonisch 07553-8279301 entgegen zu 
nehmen. Sprechen Sie auf den Anrufbeant-
worter! Gerne schnüren wir auch ein Über-
raschungspaket nach Ihren Vorgaben.  
Fragen und Anregungen bitte an Gertrud 
Schied 07553-8425. 

Rückgaben
Rückgaben können nur während der Öff-
nungszeit (bitte nicht erst gegen Ende!) in 
die bereit stehenden Kisten gelegt werden. 
  
Öffnungszeiten der Bücherei 
Sonntag 9.30-10.30 Uhr 
Dienstag   16.00-18.00 Uhr 
Mittwoch  16.00-18.00 Uhr 
Tel.: Bücherei 07553/8279301 
Gertrud Schied 07553/8425 
  
 

Interessantes  
und Wissenswertes

Neue Angemessenheitsgren-
zen für die Kosten der Unter-
kunft im Bodenseekreis ab 
dem 1. April 2021 
Ab April 2021 gelten im Bodenseekreis neue 
Angemessenheitsgrenzen für die Kosten der 
Unterkunft. Das betrifft Bezieherinnen und 
Bezieher von Arbeitslosengeld II und von So-
zialhilfe, wenn es um die Beurteilung der An-
gemessenheit von Unterkunftskosten geht. 
Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit 
des Kreistages des Bodenseekreises hat am 
8. März 2021 die neuen Angemessenheits-
grenzen beschlossen. 
Für Haushalte, die bereits laufende Leistun-
gen beziehen, erfolgt mit dem neuen Bewilli-
gungsabschnitt eine automatische Überprü-
fung und gegebenenfalls eine Anpassung. 
Die neuen Angemessenheitsgrenzen für die 
Kosten der Unterkunft können direkt beim 
Jobcenter oder den Gemeinden erfragt be-
ziehungsweise auf der Internetseite des Bo-
denseekreises (https://www.bodenseekreis.
de/fileadmin/01_soziales_gesundheit/ar-
beitslosigkeit/downloads/arbeitslosengeld_
II/tabelle_angemessene_mieten_bodensee-
kreis_2021.pdf) eingesehen werden. 
Nach einer Anpassung zum 1. April 2019 
reagiert der Bodenseekreis erneut auf die 
veränderte Wohnungsmarktlage. In allen 
Vergleichsräumen gibt es Steigerungen der 
Angemessenheitsgrenzen, während es um-

gekehrt keine Absenkungen gibt. Basis der 
Ermittlung sind die aktuelle Rechtsprechung 
der Sozialgerichte und qualifizierte Mietwert-
spiegel, die in allen Gemeinden des Boden-
seekreises im Jahr 2020 neu erhoben wurden. 
Dargestellt werden die Angemessenheits-
grenzen für die Kosten der Unterkunft in 
einer Tabelle, die die Gemeinden des Bo-
denseekreises in insgesamt sieben Ver-
gleichsräume (Wohnregionen) einteilt. In-
nerhalb eines Vergleichsraumes wird dabei 
wiederum nach der Anzahl der Haushaltsan-
gehörigen unterschieden. 

   

Aus der Region

KESS erziehen „Abenteuer 
Pubertät Ein Seminar  
für Väter und Mütter 
Als Eltern den Jugendlichen Autonomie 
gewähren und gleichzeitig Grenzen setzen, 
wie schafft man das?
Der Kurs „Abenteuer Pubertät – Kess erzie-
hen “ hilft Vätern und Müttern, mit den Wün-
schen und Ansprüchen der Heranwachsen-
den und den Konflikten in der Familie besser 
umzugehen. Zudem soll - mit Fokus auf po-
sitive Erlebnisse - die Beziehungsebene zum 
Jugendlichen gestärkt werden.
Termine: 20.04./27.04/04.05.2021 
Donnerstags jeweils von 19.00 – 21.30 Uhr 
Ort: Psychologische Beratungsstelle für 
Eltern, Kinder und Jugendliche, 
Johann-Kraus-Str. 3, 88662 Überlingen 
Teilnahmegebühren: 
30,- € für einzelne Elternteile 
45,- € für Elternpaare 
(zzgl. 7.50 € Kursmaterialien) 

Info und Anmeldung bis 16.04.2021
Caritasverband Linzgau e.V. 
Johann-Kraus-Str. 3, 88662 Überlingen 
07551-83030 
Psychologische.Beratungsstelle@
caritas-linzgau.de 
  

 
KnallAktiv online:  
Black Stories 
KnallAktiv sein zuhause auf dem Sofa! Da 
wir uns ja noch nicht wieder „in echt“ sehen 
können, freuen wir uns, euch digital zu tref-
fen und haben uns Verschiedenes überlegt! 
Wir laden Euch ein, mit uns „Black Stories“ 
zu spielen! Das ist ein Spiel aus dem moses. 
Verlag, das sich sehr gut auch online spielen 
lässt! „Schwarze Geschichten“ heißt es über-
setzt. Schwarz sind die Geschichten, weil 
sie teilweise sehr makaber sind! Da die Ge-
schichten nur erdacht sind, kann man beim 
Raten trotzdem viel Spaß haben! 
So funktioniert es: Die Spielleitung zieht 
eine Karte und liest die Beschreibung einer 
kuriosen Situation vor, in der ein Mensch zu 
Tode gekommen ist. Die Spieler*innen ver-
suchen nun den Hintergrund und die Um-
stände zu erraten, weshalb dieser Mensch 
gestorben ist. Sie dürfen der Spielleitung 
Fragen stellen, die diese mit ‚ja‘ oder ‚nein‘ 
beantworten kann. 

Wann: Mittwoch, 14. April 2021, 
16:30 Uhr 
Wo: Videokonferenz über ZOOM 
(PC oder Handy) 
Wer: alle Interessierten! 
Anmeldung: per mail an 
info@knallaktiv.de, damit wir die Zugangs-
daten zusenden können. Bei technischen 
Fragen helfen wir gerne, meldet Euch!! 
Dauer: ca. 1 Stunde, Kosten: Keine! 
  
Wir freuen uns auf Euch!
Infos unter Tel. 07551-30118-332 oder bei
www.knallaktiv.de 
  

 

ONLINE Vortrag Eltern  
bleiben – trotz Trennung  
Eltern stehen nach einer Trennung oft vor 
vielen Fragen und Herausforderungen. In-
formationen und Hilfen können zur Bewälti-
gung dieser Situation beitragen und Unter-
stützung bieten. In diesem Zusammenhang 
bietet die Psychologische Beratungsstelle 
des Caritasverbandes Linzgau e.V. in Über-
lingen einen Online Vortrag an. 
Donnerstag 15.04.2021 
von 20.00-21.00 Uhr 
Thema: Trennung/ Scheidung und die finan-
ziellen Aspekte 
Information und Anmeldung bis zum 
14.04.2021 
Caritasverband für das Dekanat Linzgau e.V. 
Johann Kraus Str. 3 88662 Überlingen 
Telefon: 07551-83030 
psychologische.beratungsstelle@
caritas-linzgau.de 
Der Vortrag ist kostenfrei  
  

 

„Corona-Lockdown“  
verlängert: weiterhin keine  
vhs-Präsenzveranstaltungen 
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
liebe Kursleiterinnen und Kursleiter, 
  
aufgrund der Verlängerung des Corona-
Lockdowns verschiebt sich der Start unserer 
Präsenzkurse des Frühjahr/Sommersemes-
ters mindestens bis nach den Osterferien. 
Leider können VOR DEM 18. APRIL 2021 KEI-
NE KURSE IN PRÄSENZ durchgeführt werden. 
Online-Kurse können weiterhin stattfinden 
bzw. fortgeführt werden. 
Unsere aktuellen Online-Angebote finden 
Sie auf unserer Homepage 
www.vhs-bodenseekreis.de. 
Dort informieren wir Sie auch über die wei-
tere Entwicklung zum Start unserer Kurse. 
Gerne können Sie sich für die Kurse des 
Frühjahr/Sommersemesters anmelden und 
sich einen Platz im Kurs sichern. Mit der Hin-
terlegung einer E-Mail-Adresse erhalten Sie 
sich die Option auf aktuelle Benachrichti-
gungen zu Ihrem Kurs. 
Unsere vhs-Zentrale ist weiterhin für Sie te-
lefonisch oder per Mail für Sie erreichbar. 
  
Bitte bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 
Ihre vhs Bodenseekreis“ 
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ONLINE: Mathematik Analysis: 
So erziele ich bessere  
Noten in der Oberstufe  
Es sind noch Plätze frei im Mathematikkurs 
Analysis für Oberstufenschüler*innen der 
beruflichen Gymnasien (Klasse 12) und der 
allgemeinbildenden Gymnasien (G8: Klasse 
11, G9: Klasse 12). 

Themen:  Änderungsverhalten und Stei-
gung, Ableitungs- und Stammfunktionen, 
Lokales Verhalten von Kurven, Bestimmung 
von Funktionen, Optimierungsprobleme, In-
tegral und Flächeninhalt. 

Es werden viele Aufgaben behandelt und 
Probeklassenarbeiten gestellt und bespro-
chen. ONLINE ab Samstag, 17.04.2021, 
10:00 – 13:00 Uhr, 5 Termine samstags, 
CB607160OL / 90 EUR 

Ihre rechtzeitige Anmeldung 1 Woche vor 
Kursbeginn verhindert Kursausfälle.    

 
In der Volkshochschule Bodenseekreis ist zum 1. September 2021 im Rahmen des Lehrer-
programms Baden-Württemberg die Vollzeitstelle 

Pädagogische Mitarbeiterin/Pädagogischer Mitarbeiter für die Leitung des Fachbe-
reichs Sprachenschule (m/w/d) neu zu besetzen. 

Die Volkshochschule Bodenseekreis ist eine Einrichtung des Landkreises mit vier hauptbe-
ruflichen pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, fünf Sachbearbeitungsstellen, 
19 ehrenamtlichen Außenstellenleitungen sowie ca. 480 nebenberuflichen Lehrkräften. Ihr 
Programmangebot richtet sich an ca. 150.000 Einwohnerinnen und Einwohner mit jährlich 
rund 30.000 Unterrichtsstunden. 
Bitte beachten Sie die Hinweise unter https://www.vhs-bw.de/wir-ueber-uns/vhs-verband/
informationsblatt-zumlehrerprogramm_stand-mai-2020.pdf 
Für Fragen steht Ihnen der Leiter der Volkshochschule Bodenseekreis, Herr Daniel Kotten-
rodt, gerne zur Verfügung - Tel.: 07541 204-5247, Mail: daniel.kottenrodt@bodenseekreis.de. 
Das Landratsamt Bodenseekreis nimmt die berufliche Integration nach dem SGB IX ernst. 
Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden bei gleicher Eignung besonders 
berücksichtigt. 
Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung ausschließlich online über 
das Bewerbungsportal bis 18. April 2021 über den Link 
www.bodenseekreis.de/stellenangebote 

Wir suchen Minijobber (m/w/d)  

zum Konfektionieren von Spulen  

2-3 Tage pro Woche nachmittags 3 - 4 Std.
(frühestens ab 13 Uhr)
Geringfügige Beschäftigung (max. 450,- €) befristet für 6 Monate 

Interessiert? 
Dann melden Sie sich gerne bei Frau Karin Senn

Schienle Magnettechnik + Elektronik GmbH
In Oberwiesen 3, 88682 Salem-Neufrach 
Tel.: + 49 (0) 89 379 100 6771, E-Mail: bewerbung@schienle.de 

Für unsere Augenpraxis in Überlingen suchen wir ab
sofort eine(n) 

Med. Fachangestellte(n)
oder Optiker(in) 

in Teilzeit/Vollzeit

Aushilfe auf 450,- €-Basis

Bewerbungen an 
Augen Partner Gruppe
Zeppelinstraße 21, 78532 Tuttlingen 
Info@augenpartnergruppe.de

Praxismanager MFA (w/m/d) zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt in der Pathologie Überlingen gesucht.

Wir bieten Ihnen eine langfristige Perspektive in einem 
erfahrenen und gut eingespielten Team bei 

leistungsgerechter Bezahlung. Ihr Aufgabenfeld sind die 
eigenverantwortliche Leitung und Unterstützung des 
Büroteams sowie allgemeine Verwaltungsaufgaben. 
Sie sollten sorgfältig, teamfähig und lösungsorientiert 

sein, gute EDV-Kenntnisse und eine gute 
Auffassungsgabe besitzen und Freude an der 

Kommunikation mitbringen. Optional sind berufliche 
Erfahrungen aus dem Gesundheitswesen wünschenswert. 

Bewerbungen (bitte mit Eintrittsdatum und 
Gehaltsvorstellung) an pathologie@t-online.de.

Vorab erhalten Sie Informationen per Mail 
oder telefonisch unter 07551 / 301 71 10

Gute Bezahlung  
Wir suchen für eine schöne Ferienwohnung in Überlingen eine 

zuverlässige Reinigungskraft. Wir bieten einen gut bezahlten Job. 
Tel. 0171 / 122 18 99 

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS



Hobbygärtner aufgepasst: 
Die Solawi Heiligenberg e.V. bietet ab sofort Gemüse-
jungpflanzen zum Verkauf an. Wir haben ausschließlich
samenfeste Sorten, darunter einige Raritäten. Einiges
davon stammt aus eigener Vermehrung. Wir arbeiten
nach biologischen Richtlinien, sind aber nicht zertifiziert.
Der Jungpflanzenstand ist immer geöffnet. Eine Liste der
Pflanzen sowie eine Kasse sind daneben, so dass eine
Selbstbedienung jederzeit möglich ist. Das Jungpflanzen-
angebot wird einmal pro Woche auf der Webseite aktua-
lisiert. Dennoch kann es gut sein, dass mehr Sorten
angeboten werden, als gerade auf der Webseite stehen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
Ihr Solawi-Team 

Solawi Heiligenberg 
(ehem. Gärtnerei von Föhrenbühl) 

Am Bühl 42 • 88633 Heiligenberg-Steigen 
(Einfahrt vom Silberberg her) 

E-Mail: maria-solawi@posteo.de 
www.solawi-heiligenberg.de 

„Holz berührt die Seele“
mit Herz und Hand fertige ich individuelle Massivholzmöbel - 

ihr Wunschmöbel - auch aus Ihren eigenen abgelagerten Hölzern 
oder von regionalen Sägewerken - Gerne berate ich Sie und 

nehme Sie mit auf die Reise zu Ihrem Wunschmöbel
Martin Decker

                                                              Schreinermeister Martin Decker 
Echbeck 29b | 88633 Heiligenberg | Tel. 07554 9896964

www.mardec-holzdesign.de | info@mardec-holzdesign.de

Weideland-Pferde gesucht.
Tel.: 07554 / 8108

Haushaltsauflösungen & Entrümpelungen
Firmen- & Geschäftsauflösungen

Firma Droste
Mühlenstr. 3
88662 Überlingen

Tel. 07551 / 957 95 07
Mobil/WhatsApp 0160 / 638 74 50
E-Mail: Gbjrc@aol.com
Website: https://haushaltsaufloesungen-droste.jimdofree.com/

Schnell  - Zuverlässig  - Preiswert

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 



Kinderfrau gesucht
Wir suchen für unsere 3 Kinder eine liebevolle und zuverlässige
Kinderfrau, die einmal in der Woche zu uns nach Hause kommt.
Wir haben viel Platz, Tiere und leben in der Natur, daher freuen 

wir uns auf jemanden, der ebenfalls gerne draußen ist. 
Geringfügige Beschäftigung möglich. 

Kontakt unter 01775677931 



Klavierstimmer Jacobi • Reparatur u. Verkauf
Tel. 07553 916 71 42 • 0170 81 58 400 •  www.klavierbau-jacobi.de

Wir entfernen Wurzelstöcke, Busch-/Heckenwurzeln
H. Meister, 07771 / 61048  • Mobil 0151 - 61122161


